	4 Wege, wie Sie als Betriebsrat Ihren Arbeitgeber auffordern können, seinen Pflichten nachzukommen

	Ansprechen des Arbeitgebers
	Weisen Sie zunächst Ihren Arbeitgeber in einem Gespräch auf seine gesetzliche Pflicht hin und darauf, wo er diese nicht erfüllt. Setzen Sie eine Frist, bis wann er seine Pflichten erfüllen muss, und dokumentieren Sie das Gespräch und die Inhalte, zum Beispiel in einer E-Mail, die Sie im Anschluss an das Gespräch zur Erinnerung versenden. Am besten ist es, wenn Sie sich die Frist dann gleich in Ihrem Kalender notieren. So geht nichts verloren.

	Arbeitsschutzbehörde einschalten
	Gemäß § 89 Abs. 1 Satz 2 BetrVG können Sie als Betriebsrat sich an die zuständige Arbeitsschutzbehörde wenden. Diese kann die Errichtung eines ASA anordnen (§ 12 ASiG) und bei Weigerung eine Geldbuße verhängen (§ 20 ASiG).

	Mitbestimmungsrechte einfordern und nutzen
	Über die Zusammensetzung und Konkretisierung der Aufgaben des ASA haben Sie ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG. Das darf Ihr Arbeitgeber nicht ignorieren. Damit Sie dieses Mitbestimmungsrecht auch gut nutzen können, ist es wichtig, dass Sie als Betriebsrat fachkundig sind und sich in Sachen Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit auskennen oder sich ggf. durch einen Experten beraten lassen.
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